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, I IT - 4o�o der Beilagen zu den Stenographiseher. ProtokoIIeü 
des Nationalrates XVill. Ge;tzgebungsperiode 

N 2 2 O . ........ §.._IA 
Präs.: 4. DEZ. 1991 

A N T RAG 

Der Abgeordneten Stocker, Dr. Leiner 

und Genossen 

.B ••••• ., ••••• ".ItIJI ••••••• ":IlflflD 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bäderhygienegesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bäderhygienegesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bäderhygienegesetz, BGB1. Nr. 254/1976, in der Fassung Nr.45/1991, wird 

wie folgt geändert: 
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1. § 9 Abs. 1 lautet: 

n§ 9. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat Bäder an 

Oberflächengewässern und Sauna-Anlagen periodisch wiederkehrend, 

Hallenbäder und ktinstliche rreibeckenbäder jedenfalls einmal 

jährlich an Ort und Stelle zu überprufen. Bestehen begrundete 

Bedenken, da� die Beschaffenheit des 8ecken-, Wasch- oder 

Brausewassers nicht diesem 9undesgeset% oder einer auf seiner 

Grundlage erlassenen Verordnung entspricht, sind dabei auch 

was serhygienische Gutachten über die Beschaffenheit des 

8ade�assers sowie, sofern die Entnahme nicht aus einer 

öffentlichen Trink�asserJernorgung erfolgt, uber die 

Beschaffenheit des wasch- und Brausewassers einzuholen. Ergibt das 

wasserhygienische Gutachten, daß die 8edenken zu Recht bestanden 

haben, so sind die Kosten des GutaChtens vom aewilligungs�nhaber 

zu tragen." 

2. § 9 Abs. 3 lautet: 

"§ 9. (3) Soweit dies zur vollziehung dieses Bundesgesetz.es oder 

der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen erforderlich ist, 

hat der Bewilligungsinhaber �der dessen 8eauftragter den Organen 

der Bezirksverwaltungsbehörde sowie den von dieser herangezogenen 

SaChverständigen das Betreten. oder die Besichtigung des Bades oder 

der Sauna-Anlage zu ermöglichen sowie den Anordnungen dieser 

Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme und über die 

Betriebswaise von Einrichtungen und zur Vornahme betrieblicher 

Verr ichtungen zu entsprechen; we1ters haben sie der 

Bezirksverwaltungsbehörde die notwendigen Auskünfte zu geben, 

notwendige Unterlagen vorzulegen und Einsicht in die 

Aufzeichnungen (Betriebsbuch) samt den Gutachten gem�ß § 14 AbS. 2 

und 5 zu gewa..hren.·' 
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3. § 14 Abs. 2 lautet: 

1/(2) Oer Inhaber eines Hal':'enbades oder kunstll.chen 

Freibeckenbades hat einmal jahrl.ich ein wa�serhygieni::;che$ 
Gutachten über die Beschaffenheit des Beckenwassers sowie �oer die 

Beschaffenheit des Wasch- und Brausewassers, wenn dieses nich� aus 

einer öffentlichen Trir.kwasser-versorgung entnommen wird, durch 

einen Sachverständigen für Hygiene ein%uholen." 

4. NaCh § 14 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 biS 7 angefügt: 

"(3) Als Sachverständige der Hygiene sind Amt sarzte, 

Hygieneinstitute von �sterreichischen Universit�ten oder 

Gebietskörperschaften, bundesstaatliche 

bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalten oder, 

gleichartige Anstalten, die unter der �eitung eines Facharztes fUr· 

Hygiene stehen, heranzuziehen. 

(4) Die für die Erstellung des wasserhygienischen Gutachtens 

erforderlichen Proben sind vom beauftragten Sachverständigen zu 

entnehmen. Oie Probenentnah�e hat unangemeldet �ährend der 

Betriebszeit zu erfolgen. Den beauftragten Schverständ1gen ist das 

Betreten der sader und die Probenentnahme zu gestatten. 

(5) Ergibt das Gutachten, da� die Beschaffenheit des Wassers nicht· 

diesem Bundesgesetz oder einer auf seiner Grundlage erlassenen 

Verordnung entspricht, so hat der Betriebsinhaber unverzüglich die 

Behebung des Mangels Zu veranlassen und die Wirksamkeit der 

Maßnahmen durch ein neuerlich�s wasserhygienisches Gutach�en zu 

überprüfen. 

(6) Kommen bei der Untersuchung Umstände hervor, die eine 

unmittelbare Gefahräung der Badegaste erwarten lassen, so hat der 

beauftragte Sachverstä�dige dies unverzüglich, gegebenenfall s noch 

vor Erstattung des Gutachtens, der zustandigen 
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Bezi�ksverwaltungsbehCrde 'Jod dem Betriebsinhaber mitzutei:en. 

(7) Der Inhaber eines Hallenbades oder k�r.stlichen Freieeckenbades 

hat ferner dafür zu sorgen, daß hinS1chtl�=h der hygienischen 

Betriebsführung innerbetriebliche Kontrollen vorgenommen und 

hierüber Auf%eichungen gefUhrt werden. Gutachten gemaß Ans. 2 und 

5 sind diesen Aufzeichnungen anzuschließen und zumindest durch 

drei Jahre hindurch aufzubewahren." 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die 

Erste Lesung dem Gesundheitsausschuß zuzuweisen. 
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Begrundung: 

Nach der geltenden Rech�slage ist im Rahmen einer periodischen 

Überprüfung von 8�dern durch d�e Bezirksver�a�tungsbehörde auch 

ein wasserhygienisches Gutachten einzuholen, dessen Kosten vom 

Bund zu tragen sind (vgl. § 76 AVG). Durch die Norm1erunge�ner 

Pflicht für die Inhaber von Hallenbädern und künstlichen 

Freibeckenbädern, ihrerse�ts für die Einholung eines solchen 

Gutachtens zu sorgen , geht die Pflicht zur Tragung der Kosten auf 

den Bäder1nhaber über. Dabei ist freilich sicherzustellen, daß die 

Möglichkeit zu Manipulationen ausgeschlossen ist. Die 

Probenentnahme hat daher durch den beauftragten Sachverständigen 

unangemeldet zu erfolgen. 

262/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




